Der Birgermeister Stadt

Lidenscheid

¢

Fachdienst Finanzen, Steuern und
Beteiligungen RAT
Sabine Weichler , Tel. 171290 (bitte fur die Ratssitzung aufbewahren)

TOP: Entwurf des Jahresabschlusses 2021

Beschlussvorlage Nr. 014/2023

Produkt: 01.08.01  Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.08.03 Buchfiihrung

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
Rat der Stadt Lidenscheid offentlich 27.02.2023
Finanzielle Auswirkungen? [lja X nein

[ ]investiv [ ] konsumtiv

einmalig Ifd. jahrlich

Aufwendungen/Auszahlungen

Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)

Kostenbeitrage Dritter/Zuwendungen

Sonstige Ertrage/Einzahlungen

Bemerkung:

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?
[]ja, veranschlagt bei folgendem Konto: [] nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:
Einmalig: / /
Laufend: / /

X gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
L] freiwillige Aufgabe
Grundlage: 8 95 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen

Beschlussumsetzung bis

Beschlussvorschlag:

1. Der durch den Kammerer aufgestellte und vom Blrgermeister bestatigte Entwurf des Jahres-
abschlusses 2021 sowie der Entwurf des Lageberichts werden zur Kenntnis genommen und
zur weiteren Prifung an den Rechnungsprifungsausschuss verwiesen.

2. Der Vorschlag zur Ergebnisverwendung wird zur Kenntnis genommen.




Begrundung:
Verfahren

Die Gemeinde hat gemaf § 95 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis
der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Be-
achtung der Grundsatze ordnungsmaRiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entspre-
chendes Bild der Vermogens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Kammerer aufgestellt und vom Birgermeister bestatigt.
Der Burgermeister leitet diesen Entwurf dem Rat zu. Dieser nimmt den Entwurf zundchst zur Kenntnis
und verweist ihn zur weiteren Prifung an den Rechnungsprifungsausschuss. Zur Durchfiihrung der
Prufung bedient sich der Rechnungspriifungsausschuss der Ortlichen Rechnungspriifung.

Eine Beschlussfassung Uber den Jahresabschluss (Feststellung) sowie die Entlastung des Blrger-
meisters durch den Rat ist erst im Anschluss an die gesetzlich vorgeschriebene Priifung durch den
Rechnungsprifungsausschuss zulassig.

Bestandteile

Der Jahresabschluss setzt sich zusammen aus

e der Ergebnisrechnung,

e der Finanzrechnung,

¢ den produktorientierten Teilrechnungen bestehend aus
- den Teil-Ergebnisrechnungen und
- den Teil-Finanzrechnungen und

e der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Darliber hinaus hat die Gemeinde einen La-
gebericht aufzustellen.

Jahresabschluss 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses und der Entwurf des Lageberichts werden hiermit dem Rat der
Stadt Lidenscheid gemaR § 95 Abs. 5 GO NRW zugeleitet.

Die Anlagen werden aufgrund des grof3en Umfangs nicht in Papierform beigefligt. Samtliche Jahres-
abschlussunterlagen werden bis zur Sitzung in elektronischer Form in das Ratsinformationssystem
eingestellt.

Vorschlag zur Verwendung des Jahresiberschusses 2021

Der Jahresabschluss 2021 weist einen Jahrestberschuss in Hoéhe von 11,3 Mio. € aus.

Gegenuber der Planung (3,3 Mio. €) ergibt sich somit eine Verbesserung um 8,0 Mio. €. Die Ertrage
lagen um rd. 7,2 Mio. € Uber der Planung; die Aufwendungen unterschritten den Planansatz um rd.
0,8 Mio. €.

Der Uberschuss in Hhe von 11,3 Mio. € bedeutet eine Verbesserung um rd. 10,6 Mio. € gegeniiber
dem Jahresergebnis 2020, das einen Uberschuss in Héhe von 0,7 Mio. € auswies.

Im Vergleich zum Vorjahr um rd. 21,2 Mio. € héheren Ertrdgen standen um rd. 10,6 Mio. € ange-
wachsene Aufwendungen gegenuber.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 war gemall § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-
Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-
Pandemie zu ermitteln, als auf3erordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung zu verbuchen und bi-
lanziell gesondert zu aktivieren. Die im Jahresabschluss 2021 ermittelten Haushaltsbelastungen la-
gen bei rd. 4,5 Mio. €.

Auch wenn die Neutralisierungen nicht flr das Erreichen des Haushaltsausgleichs erforderlich waren
und damit auch verzichtbar gewesen wéaren, waren sie vorzunehmen, da es sich hierbei um eine ge-
setzliche Pflicht handelte. Die Bilanzierungsgrundsétze aus dem vorhergehenden Jahresabschluss
wurden aus Grunden der Stetigkeit beibehalten. Eine ausfuhrliche Darstellung der Vorgehensweise
zur Ermittlung der Haushaltsbelastungen sowie die auf die Teilergebnisrechnung entfallenden Betra-
ge liegen dem Jahresabschlussbericht als Anlage bei (vgl. Anlage ,Auswirkungen des NKF-COVID-
19-Ukraine-Isolierungsgesetzes” zum Jahresabschluss 2021).

Der Jahrestuiberschuss kann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der
Stadt Ludenscheid der allgemeinen Riicklage oder der Ausgleichsriicklage zugefihrt werden. Zudem
ist es gemal § 44 Abs. 4 S. 2 KomHVO NRW zulassig, eine Sonderriicklage zu bilden, um die vom
Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermégensgegenstanden zu sichern. Sonstige
Sonderricklagen dirfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelas-
sen sind. Nach dem aktuellen Rechtsstand sind keine weiteren Sonderriicklagen zulassig.

Seitens der Verwaltung wird — die Bestatigung des vorgenannten Jahresuberschusses im Rahmen
der Prifung durch die Ortliche Rechnungspriifung voraussetzend — die nachfolgende Verwendung
vorgeschlagen:

¢ Im Jahresabschluss 2021 wurden Aufwandserméchtigungen in Hohe von rd. 5,0 Mio. € von
2021 nach 2022 iibertragen. Eine Ubersicht dieser Ubertragungen wurde dem Rat der Stadt
Lidenscheid am 04.04.2022 (Sitzungsdrucksache Nr. 066/2022) vorgelegt und liegt dem Jah-
resabschlussbericht als Anlage bei. In Hohe der nach 2022 vorgenommenen Ubertragungen
fand eine Entlastung des Jahresergebnisses 2021 statt. Die Ubertragungen erhéhten aber die
Aufwandserméchtigungen des Haushaltsjahres 2022 und belasteten damit das Jahresergeb-
nis 2022. Insofern ist — analog dem Vorgehen der Vorjahre — zur ,Deckung® dieser Belastun-
gen vorab eine Zufuhrung zur allgemeinen Rucklage erforderlich.

e Auf der Grundlage des NKF-CUIG missen die in Folge der Corona-Pandemie entstandenen
Haushaltsbelastungen (Corona-bedingte Minderertrage und Corona-bedingte Mehraufwen-
dungen) isoliert und ergebnisneutral verrechnet werden, so dass sich diese Belastungen nicht
unmittelbar auf das Jahresergebnis 2021 auswirken. Die ermittelten Haushaltsbelastungen
sind ab dem Haushaltsjahr 2026 auf 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben; alternativ be-
steht im Haushaltsjahr 2025 die Mdglichkeit, die Bilanzierungshilfe erfolgsneutral gegen das
Eigenkapital auszubuchen. Im Haushaltsjahr 2021 sind —wie oben dargestellt— rd. 4,5 Mio. €
als Corona-bedingte Haushaltsbelastungen ermittelt worden. Diese Summe ist zur Deckung
der kommenden Aufwendungen ebenfalls der allgemeinen Ricklage zuzufihren.

e Nach Abzug der vorgenannten Betrage (5,0 Mio. € Aufwandserméchtigungen, 4,5 Mio. €
Corona-bedingte Haushaltsbelastungen) verbleibt vom Jahreslberschuss (11,3 Mio. €) noch
ein restlicher zur Verfigung stehender Betrag in Héhe von rd. 1,8 Mio. €.

Es wird vorgeschlagen, diese rd. 1,8 Mio. € den bereits bestehenden Sonderricklagen fir den
Neubau einer Feuer- und Rettungswache zuzufiihren und zwar mit folgender Aufteilung:

- 20 % dieser 1,8 Mio. €, somit rd. 360.000 €, gemalR Ratsbeschluss vom 30.09.2019
der Sonderriicklage zur Umsetzung der KlimaschutzmalRnahmen am Neubau der Feu-
er- und Rettungswache (siehe hierzu auch Vorlage 132/2020 zum Entwurf des Jahres-
abschlusses 2019)

- und die verbleibenden rd. 1,4 Mio. € der Sonderrlcklage zur Sicherung der Herstellung
des Neubaus einer Feuer- und Rettungswache.
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Aufgrund eingetretener Kostensteigerungen ist das Sonderkontingent Feuerwehrgebaude wei-
testgehend ausgeschopft, so dass eine weitergehende Dotierung der Sonderricklage erfor-
derlich ist.

Vorschlag zur Verwendung des Jahresiberschusses auf einen Blick:

Uberschuss 2021 11.323.015,13 €

abzgl. | Zufuhrung zur allgemeinen Rucklage in H6- | 5.050.801,76 €
he  der Aufwandserméachtigungsubertra-
gungen

abzgl. | Zufuhrung zur allgemeinen Rucklage in H6- | 4.473.691,59 €
he der Corona-bedingten Haushaltsbelas-
tungen

abzgl. | Zufuhrung zur Sonderriicklage zur Umset- 360.000,00 €
zung der KlimaschutzmaRnahmen am Neu-
bau der Feuer- und Rettungswache

abzgl. | Zufuhrung zur Sonderriicklage zur Siche- | 1.438.000,00 €
rung der Herstellung des Neubaus einer
Feuer- und Rettungswache

verbleibender Betrag in Hohe von: 521,78 €
der ebenfalls der allgemeinen Ricklage
zugefuhrt werden soll.

Lidenscheid, den 08.02.2023

gez. Wagemeyer

Sebastian Wagemeyer



	Gremium
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Text10
	Text11
	Text3
	Text12
	Text4
	Text13
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

